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trotz vieler Erfolge nicht so stark gemacht, daß er sich der Koalition von 
Kaiser und Reichsfürsten ernsthaft hätte widersetzen können. Die Bewe­
gung des Abfalls vom Herzog, die nach der Verkündigung der Reichsheer­
fahrt gegen ihn rasch unter seinen Anhängern und Dienstleuten um sich 
griff, macht vielleicht am besten deutlich, daß die Macht, die auf Rechts­
bruch aufbaut, eine leicht zerbrechliche ist. Welchen Wert man in dieser 
Zeit auf die Rechtsfindung und die gerechte Entscheidung legte, davon 
zeugen ja nicht zuletzt die genealogischen Nachweise und Aufstellungen, 
mit denen man Ansprüche zu begründen suchte.

Trotz dieser Bemühungen um die Wahrung von Rechtspositionen sei­
tens der Partei des Domherrn Hartwich ist nicht zu übersehen, daß auch 
er bei der Regelung der Erbschaft zu Praktiken und Methoden griff, deren 
rechtliche Würdigung Probleme aufwirft. Der - geglückte - Versuch, sich 
mit Hilfe der Erbschaft das Amt des Erzbischofs von Bremen zu sichern, 
kann nach Maßstäben des Kirchenrechts wohl nur als simonistisch be­
zeichnet werden. Auch der Abschluß des Vertrags mit dem Magdeburger 
Erzbischof, der Hartwich die notwendige Unterstützung sicherte, wurde 
wohl durch die umfangreichen Schenkungen begünstigt. So liefern die 
Aktivitäten aller Beteiligten zur Regelung des Stader Erbes insgesamt sehr 
instruktive Beispiele für mittelalterliche Vorstellungen von Gabe und 
Gegengabe, die für das Funktionieren von sozialen und politischen Bezie­
hungen grundlegend waren121. Heinrich dem Löwen aber war gerade an­
zulasten, daß er mit seiner Politik sehr häufig gegen das Prinzip der Aus­
gewogenheit von Leistung und Gegenleistung verstieß.
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